
Zur Einführung preußischer Städteordnungen im 
westpreußischen Kreis Strasburg im 19. Jahrhundert 

von 

S t e f a n H a r t m a n n 

Der an der Südostgrenze Preußens gelegene Kreis S t rasburg kam 1815 
nach der Beseitigung des napoleonischen Herzogtums Warschau wieder an 
den Hohenzollernstaat zurück und bildete einen Teil des Regierungsbe-
zirks Marienwerder . 1 In diesem Bezirk gab es zunächst zwei verschiedene 
Formen der Stadtverfassung. Während in den 28 Städten, die 1808 im 
Verband der preußischen Monarchie verbl ieben waren, die in den Provin-
zen Preußen, Schlesien, Pommern und Brandenburg eingeführte S täd te-
ordnung des Fre iher rn vom Stein galt, bestand in den 17 Städten der 
1815 wiedererworbenen Landestei le des Herzogtums Warschau die dor t 
nach französischem Vorbild eingerichtete Munizipali tätsverfassung wei-
ter.2 Sie ha t t e s tark ausgeprägte zentralistische Züge und r äumte dem 
Bürgermeis ter oder Maire weitreichende Befugnisse ein, während der Ma-
gistrat nach der Steinschen Städteordnung die Beschlüsse der von den 
st immfähigen Bürgern gewähl ten S tad tverordnetenversammlung ausfüh-
ren mußte.3 Die Uneinheitl ichkeit der Kommunalverfassung im Bezirk 
Mar ienwerder veranlaßte die zuständigen Regierungs- und Oberpräsiden-
ten immer wieder zu Eingaben in Berlin, in denen sie die Beseitigung 
dieser unterschiedlichen Verhältnisse forderten. Ers t de r Er laß der rev i -
dierten Städteordnung für die preußische Monarchie vom 17. März 1831 
öffnete indes den Weg zur Vereinheit l ichung des Kommunalwesens im 
Regierungsbezirk Marienwerder . Er stellte den Städten des ehemaligen 
Warschauischen Gebiets die Wahl zwischen der Steinschen Städteordnung 
von 1808 und der von 1831 anheim, wäh rend die Orte, in denen berei ts 
die Städteordnung von 1808 galt, diese beibehal ten oder die Verleihung 
der revidier ten Ordnung beant ragen konnten.4 Bis auf die drei Städte 

1) Zum Kreis Strasburg vgl. H. P l e h n : Geschichte des Kreises Strasburg 
in Westpreußen (Materialien und Forschungen zur Wirtschafts- und Verwal-
tungsgeschichte von Ost- und Westpreußen, Bd. II), Leipzig 1900; d e r s . : 
Ortsgeschichte des Kreises Strasburg in Westpreußen, Königsberg 1900; R. 
B i r k h o l z : Der Kreis Strasburg — Geschichte eines westpreußischen Ge-
bietes —, hrsg. vom Heimatkreis Strasburg (Westpr.), Osnabrück 1981; Grundriß 
zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815—1945, Reihe A.: Preußen, hrsg. von 
W. H u b a t s c h , Bd. 1: Ost- und Westpreußen, bearb. von D. S t ü t t g e n , 
Marburg 1975, S. 240—242. 

2) Vgl. H. M i e s : Die preußische Verwaltung des Regierungsbezirks Marien-
werder (1830—1870) (Studien zur Geschichte Preußens, Bd. 17), Köln, Berlin 1972, 
S. 52 f; P 1 e h n , Geschichte des Kreises Strasburg, S. 290 ff.; J. L. D o r t a n s : 
Die Verwaltung des westpreußischen Regierungsbezirks Marienwerder in den 
Jahren 1815 bis 1829, phil. Diss. Bonn 1964, S. 111 ff. 

3) D o r t a n s , S. 117; M i e s , S. 52 ff.; P l e h n , Geschichte des Kreises 
Strasburg, S. 288 ff. 

4) M i e s , S. 53; E. R. H u b e r : Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 
29 
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Königsber g (Neumark) , Wendisch-Bućhhol z un d K r e m m e n entschiede n 

sich alle S tadtgemeinde n in de n östliche n Provinze n Preußen s für die 

Beibehal tun g ode r Einführun g de r Steinsche n S täd teordnun g von 1808, 

weil diese ihre n Bedürfnisse n m e h r en tgegenka m als die revidier t e Kom -
muna lo rdnun g von 1831.5 Auch die zu m Krei s S t rasbur g gehörende n 

Städt e Strasburg , Lau tenbur g u n d Górzn o machte n hie r kein e Ausnahme . 

Wegen de r Bedeutun g de r S täd teordnun g von 1808 für da s Kommuna l -
wesen im Krei s S t rasbur g seien hie r ihr e wichtigste n P u n k t e aufgeführt . 

Stei n ha t t e da r i n die Eigenständigkei t de r Gemeind e gegenübe r de m 

Staa t hervorgehoben . Di e kommuna le n Angelegenhei te n sollte n von de n 

Bürger n ohn e obrigkeitlich e Bevormundun g eigenverantwort l ic h verwal-
te t werden . Nich t jede r E inwohne r eine r Gemeind e galt inde s als Bürger , 

sonder n n u r Personen , die da s Bürgerrech t durc h Verleihun g gewonne n 

hat ten , konn te n die dami t ve rbundene n Privi legie n w a h r n e h m e n . Hierz u 

gehör te n de r Erwer b von Grundstücke n im Polizeibezir k de r S tad t un d 

die Befugnis, bürgerlich e Gewerb e zu betreiben . Jeder , de r sich in eine r 

Stad t „häuslic h niedergelasse n h a t t e un d von unbescholtene m Wandel " 

war, konnt e Bürge r werden . Auch unverhe i ra te te n weibliche n Persone n 

w u r d e dieses zugestanden , w e n n sie di e Voraussetzunge n erfüllten . De r 

Besitz de s Bürgerrecht s genügt e allein noc h nich t zu r Ausübun g de s Wahl -
rechts . F ü r „unangesessene " Bürger , d. h . solch e ohn e Grunde igen tu m im 

Stadtgebiet , war ein jährliche s Mindes te inkomme n von 150 bis 200 Taler n 

die Bedingun g für die Wahlbefugnis . Außerde m bliebe n Bürge r weibliche n 

Geschlechts , Magistratsmitgl iede r währen d de r Daue r ihre s Dienste s un d 

Personen , dene n als Straf e da s St immrech t entzoge n war , vom Wahlrech t 

ausgeschlossen . Di e st immfähige n Bürge r eine r Gemeind e wäh l t e n die 

Stad tverordne te n un d dere n Ste l lver t re ter . Dabe i w ar da s Stadtgebie t in 

einzeln e Wahlbezirk e eingeteilt . Jähr l ic h schie d ein Dri t te l de r S tadtver -
ordne te n aus , da s durc h da s Lo s ode r nac h de m Dienstal te r bes t imm t 

wurde . Di e Ausgeschiedene n wurde n durc h Ergänzungswahle n wiede r 

ersetzt . Z u de n wichtigste n Aufgaben de r S tad tverordne te n gehör t e die 

Wah l de s Magistrats , de r in de n kle inere n S täd te n au s je eine m besol-
dete n Bürgermeis te r un d K ä m m e r e r sowie au s vier bis sechs unbesoldete n 

R a t m ä n n e r n bestand . Di e Amtsdaue r de r Magistratsmitgl iede r be t ru g in 

de r Rege l sechs bis zwölf J a h r e . Zu r Ausübun g ih re r Dienstgeschäfte , die 

im wesentliche n exekut ive r N a t u r waren , bedurf te n sie de r Bestät igun g 

durc h die staatlich e Aufsichtsbehörd e — gewöhnlic h w ar da s die zustän -
dige Regierung . Kennzeichnen d für die Steinsch e S täd teordnun g w ar de r 

Vorran g de r S tad tverordne tenversammlun g vor de m Magistrat , de r ledig-
lich ein abhängige s Vollzugsorgan ohn e selbständig e Exekut ivgewal t war . 

E r ha t t e zwar die Aufsicht übe r die örtlich e Polizei , w a r dabe i jedoc h de m 

vollständige n Weisungsrech t de r S taa tsbehörde n unterworfen. * 

Bd. I : Refor m un d Restauratio n 1789 bis 1830, Stuttgart , Berlin , Köln , Main z 
1957, S. 176 ff. 

5) H u b e r , Bd. I, S. 177. 
6) H u b e r , ebenda ; Ordnun g für sämtlich e Städt e de r Preußische n Monarchi e 

mit dazu gehörige r Instruktio n behu f der Geschäftsführun g der Stadtverord -
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außen und die Verteilung der städtischen Gemeindeabgaben und Dienste 
nach den Gesetzen und Beschlüssen auf die Verpflichteten. Der Bürger-
meister leitete und beaufsichtigte den Geschäftsgang der städtischen Ver-
waltung und war für die Ortspolizei zuständig, falls diese nicht den staat-
lichen Behörden unterstand.9 

Im folgenden soll nun das Kommunalwesen in den Städten Strasburg, 
Lautenburg und Gorzno auf der Grundlage der Akten in der Repositur 
181 „Regierung Marienwerder" — sie befindet sich im Geheimen Staats-
archiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin — betrachtet werden. 

S t r a s b u r g 
Die an der Drewenz gelegene Stadt Strasburg war seit 1815 Verwal-

tungsmittelpunkt des gleichnamigen Kreises, der im Norden vom Kreis 
Löbau, im Osten von Ostpreußen und Rußland, im Süden vom russischen 
Kongreßpolen und im Westen von den Kreisen Briesen und Graudenz 
begrenzt wurde.10 Strasburg war Sitz verschiedener Verwaltungs- und 
Justizbehörden, u. a. eines Landratsamts, Amtsgerichts und Hauptzoll-
amts, hatte jedoch trotz dieser Einrichtungen in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts den Charakter einer Ackerbürgerstadt. Als die Stadt nach 
der Beseitigung des Herzogtums Warschau wieder preußisch geworden 
war, lagen Handel und Gewerbe darnieder. Zu den alten preußischen Ab-
satzmärkten waren die wirtschaftlichen Kontakte verlorengegangen, und 
für die Beziehungen zu Kongreßpolen erwiesen sich die drückenden russi-
schen Grenz- und Zollsperen als ein nahezu unüberwindliches Hinder-
nis." Daher fand die Schmuggelei hier einen günstigen Nährboden. In den 
zahlreichen Schenken der Stadt trafen sich die Grenzgänger, um ihre 
illegalen Warengeschäfte abzuwickeln. Nur der Tuchhandel hatte in Stras-
burg einen gewissen Aufschwung zu verzeichnen, der jedoch — vor allem 
wegen der Überflutung des deutschen Marktes mit englischen Textilien — 
schnell beendet wurde. Die Stadt war so verarmt, daß sie die Huldigungs-
gabe anläßlich des Regierungsantritts Friedrich Wilhelms IV. im Jahre 
1840 nur mit Mühe zur Hälfte aufbringen konnte. Weitere Belastungen 
waren die immer wieder ausbrechenden Brände und eine verheerende 
Choleraepidemie im August 1831, der etwa 700 Menschen zum Opfer 
fielen.12 Trotz dieser Verhältnisse stieg die Bevölkerungszahl Strasburgs 
von fast 2000 im Jahre 1820 auf 4247 am 3. Dezember 1861 an. Hiervon 
gaben 2892 Personen das Deutsche und 1355 Polnisch als Muttersprache an. 
Die Strasburger Juden — ihre Zahl betrug 1849 573 13 — sprachen zumeist 
Deutsch und nu r vereinzelt Polnisch.14 

9) Vgl. zur Wahl und Zusammensetzung des Magistrats § 29 ff. der Städte-
Ordnung; zu den Aufgaben des Bürgermeisters vgl. § 58 ff. 

10) Vgl. Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte (wie Anm. 1), Bd. 1, 
S. 240. Der Kreis Briesen wurde erst 1887 gebildet. Ihm wurde u. a. die bis 
dahin zum Kreis Strasburg gehörige Stadt Gollub zugeschlagen. 

11) B i r k h o l z (wie Anm. 1), S. 2581; P l e h n , Geschichte des Kreises 
Strasburg (wie Anm. 1), S. 295 ff. 

12) B i r k h o l z (wie Anm. 1), S. 258 f. 13) Ebenda. 
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Den Auftrag zur Einführung der S tädteordnung in der Provinz P reußen 
erhielt der Oberpräsident Theodor von Schön durch eine Kabinet tsorder 
vom 28. Februa r 1832.15 Er forderte daraufhin die Stadtgemeinden seines 
Verwaltungsbezirks zur Erstel lung der Bürgerl is ten und zur Bildung der 
Wahlbezirke auf. Das Gesuch der Stadt Strasburg, die Zahl der h ier zu 
wählenden Stadtverordneten auf neun zu begrenzen und die innere Stadt 
mit den Vorstädten in nu r einem Wahlbezirk zusammenzufassen, wurde 
indes von der Regierung abschlägig beschieden. Nach ihrer Auffassung 
waren neun Stadtverordnete unzureichend, weil die Zahl der s t immfähi-
gen St rasburger Bürger 100 überstieg. Gleichzeitig hielt sie die Begren-
zung auf einen Wahlbezirk für unzulässig, weil nach § 11 der Steinschen 
Städteordnung in den kleineren Städten nicht mehr als 1000 Personen auf 
einen Wahlbezirk entfallen durften. Weil die Gesamtbevölkerungszahl 
St rasburgs im Jun i 1832 rund 2600 Seelen betrug, war hier die Bildung 
von drei Wahlbezirken erforderlich.16 Dabei handel te es sich um den Rat -
haus-, Drewenz- und Marktbezirk, die jeweils e twa 900 Personen u m -
faßten. Von diesen waren im Rathausbezirk nu r 44, im Drewenzbezirk 38 
und im Marktbereich 34 stimmberechtigt.1 '7 Aus der Tatsache, daß von den 
rund 2600 Einwohnern Strasburgs in jener Zeit nu r 116 an der Wahl zur 
S tadtverordnetenversammlung tei lnehmen konnten, geht hervor, daß noch 
nicht einmal 5 v. H. der ortsansässigen Bevölkerung stimmfähig waren . 
91 Personen ha t ten zwar das Bürgerrecht erlangt, erfüllten aber die Er-
fordernisse für das Wahlrecht nicht. So ve rwunder t es nicht, daß die 
St rasburger Bürgerl is te von 1832 nu r Angaben über einen kleinen Teil 
der dortigen Einwohnerschaft enthält . Die meisten in St rasburg wohn-
haften Personen ha t ten lediglich den Status von Schutzverwandten, die 
nu r solche Gewerbe betreiben durften, wofür das Bürgerrecht nicht er-
forderlich war . Sie mußten jedoch die städtischen Lasten und Pflichten 
mit t ragen, falls das ihre Vermögensumstände zuließen. Von den in dem 
Verzeichnis von 1832 erfaßten Bürgern gehörten die meisten dem Hand-
werkers tand an. Am häufigsten waren hier die Schneider, Bäcker, Tuch-
macher, Fleischer und Schuhmacher vertreten.1 8 Daneben werden in der 
Bürgerl is te Kaufleute, Grundbesitzer, Beamte und Apotheker genannt . 
Aufschlußreich ist, daß sich damals un te r den st immfähigen Bürgern ein 
„Archivarius" befand, über dessen Tätigkeit die Akten keinen Aufschluß 
geben. Dabei handel te es sich um den 49jährigen Valentin Gutowski, der 
Hausbesitzer war und zur Kommunals teuer mit 400 Reichstalern einge-
schätzt wurde.1 9 

14) Zur Verteilung der einzelnen Sprachgruppen in der Stadt Strasburg vgl. 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (weiterhin zit.: GStAPK), XIV. 
HA Rep. 181, Nr. 2223 „Statistische Tabelle vom Kreise Strasburg, enthaltend 
die Nachrichten von der Volkszahl, den Gebäuden und dem Viehstande nach 
der Aufnahme vom 3. Dezember 1861". 

15) M i e s (wie Anm. 2), S. 53. 
16) GStAPK, XIV. HA Rep. 181, Nr. 1100 „Einführung der Städte-Ordnung in 

Strasburg", 30. 6. 1832. 
17) Rep. 181, Nr. 1100, 26. 8. 1832. 
18) Rep. 181, Nr. 1100, Bürgerliste vom 1. 6. 1832. 
19) Ebenda; Gutowski wohnte im Rathaus-Bezirk. 
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Die in die Liste von 1832 eingetragenen Einschätzungen zur Kommunal -
steuer enthal ten wichtige Hinweise auf die Sozials truktur der St rasburger 
Bürgerschaft in jener Zeit. Am wohlhabendsten war der Kaufmann 
Friedrich Dopatka mit einer Einschätzung von 1200 Reichstalern, gefolgt 
von dem Just izdirektor Carl Kalau mi t 1000 und dem Kaufmann Jacob 
Hoffmann mit 900 Talern. Zur Gruppe der mit 500 bis 800 Talern einge-
schätzten Bürger gehörten insgesamt 14 Personen, vor allem Kaufleute, 
Angehörige der angeseheneren Gewerke wie Bäcker, Gerber und Färber , 
die beiden Apotheker und Beamte. Am zahlreichsten waren dagegen die 
Bürger, die mi t 150 bis 400 Talern zur Kommunals teuer eingeschätzt w u r -
den. Die 95 Personen dieser Kategorie waren vor allem Handwerke r wie 
Uhrmacher, Fleischer, Drechsler, Schuhmacher und Riemer sowie Kauf-
leute, Grundbesi tzer und Schenker.20 Das verdeutlicht, daß sich im J a h r e 
1832 die stimmfähige Bürgerschaft Strasburgs im wesentl ichen aus Hand-
werkern , Kaufleuten und Beamten zusammensetzte. Die kleinen Gewerbe-
t re ibenden bes t immten das wirtschaftliche Leben der Stadt, während 
größere Unte rnehmen fehlten. Die Unter lagen erhellen, daß es sich bei den 
Personen, die zwar das Bürgerrecht besaßen, aber nicht zur Wahl zugelas-
sen waren, weil sie über kein Grundeigentum im Stadtgebiet verfügten, 
d. h. „unangesessen" waren , und n u r ein geringeres Jahrese inkommen 
als 150 Taler aufweisen konnten, hauptsächlich um Schneider, Schlosser, 
Tuchmacher und Töpfer, also um Angehörige der weniger angesehenen 
Handwerksämter handel te . 

Dagegen findet sich in der Aufstellung von 1832 keine Unterscheidung 
nach der Nationali tät der Bürger . Zur Verfügung stehen hier nu r die 
Famil iennamen, die sich jedoch für die Bean twor tung dieser F rage als 
ungeeignet erweisen, weil Träger polnischer Namen durchaus Deutsche 
sein konnten, während Personen mit deutschen Namen unter Umständen 
dem Polentum zuzurechnen waren. Ein sichereres Unterscheidungsmerkmal 
könnten die Vornamen bieten, die jedoch in der Bürgerl is te alle in deut-
scher Form erscheinen und daher als Beleg nicht herangezogen werden 
können. 

Am 26. August 1832 fand unter Aufsicht des Landra ts von Wybicki — 
er ha t te schon zur Zeit des Herzogtums Warschau in St rasburg das Amt 
eines Unterpräfekten bekleidet 2 1 — im städtischen Schullokal die Wahl 
der zwölf S tadtverordneten und ihrer Stel lver t re ter statt . Jeder Bezirk 
ha t te vier Personen zu wählen, „die das Ver t rauen der Bürgerschaft" be -
saßen, des Schreibens fähig waren „und mit Würde das Amt eines Re-
präsentanten der Kommune" wahrnehmen konnten.22 Im Rathausbezirk 
fiel die Wahl auf den Just izdirektor Carl Kalau, den Landgerichtsassessor 
Carl Willich, den Kanzlis ten Johann Gottfried Grzegorzewski und den 
Archivar Valentin Gutowski. Im Drewenzbezirk erhielten der Färber 
Johann Wentzel, der Gerber Christ ian Walter, der Seiler Christ ian Meltzer 
und der Tischler August Grodzicki die meisten Stimmen, und im Mark t -

20) Vgl. Bürgerliste vom 1. 6. 1832, unten Anhang S. 472 a—c. 
21) Vgl. P 1 e h n , Geschichte des Kreises Strasburg (wie Anm. 1), S. 288. 
22) Rep. 181, Nr. 1100, 26. 8. 1832. 
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bezirk wurden der Knopfmacher Benjamin Moeffert, der Schuhmacher Jo-
hann Neumann, der Kaufmann Carl Boehme und der Apotheker Wilhelm 
Herr gewählt.23 Die neuen Stadtverordneten gehörten mit einer Einschät-
zung von zumindest 300 Talern zur Kommunalsteuer — lediglich der 
Kanzlist Grzegorzewski war mit 200 Talern veranlagt — zu den wohl-
habendsten Strasburger Bürgern. In Strasburg bestätigte sich, was auch in 
anderen Orten galt, die die Steinsche Städteordnung eingeführt hatten. 
Weil es damals noch keine politischen Parteien gab, waren bei der Wahl 
die berufliche und soziale Stellung und das mit ihr verbundene Ansehen 
in der Bürgerschaft ausschlaggebend.24 Die Stadtverordnetenversammlung 
war daher kein Spiegelbild der städtischen Sozialstruktur, sondern viel-
mehr eine Vertretung von „Honoratioren". 

Die erste Aufgabe der Stadtverordneten war die Wahl des Magistrats, 
der nach dem Erlaß des Oberpräsidenten von Schön vom 15. November 
1832 aus einem besoldeten Bürgermeister und Kämmerer und vier unbe-
soldeten Ratmännern bestehen sollte.25 Für den Bürgermeister war ein 
jährliches Gehalt von 333 Reichstalern und 10 Silbergroschen vorgesehen, 
während sich der Kämmerer mit der Hälfte begnügen mußte. Es vergingen 
jedoch infolge organisatorischer Schwierigkeiten mehrere Monate, bis 
endlich im April 1833 der Wahlakt stattfinden konnte. Da für den Bürger-
meisterposten mehrere Bewerber zur Verfügung standen, mußte die Stadt-
verordnetenversammlung über jeden einzelnen Kandidaten gesondert 
abstimmen. Die Wahl fiel auf den bisherigen Kämmerer Ludwig Bredull, 
der acht Ja- und vier Neinstimmen erhielt.26 Das Amt des Kämmerers er-
hielt der Apotkeher Wilhelm Herr, während zu unbesoldeten Ratmännern 
der früheren Bürgermeister Hewelke, die Kaufleute Walter und Kemski 
und der Bäcker Berger gewählt wurden. Alle Magistratsmitglieder waren 
bei der Kommunalsteuer mit wenigstens 350 Talern eingeschätzt, woraus 
sich ergibt, daß das bei der Wahl der Stadtverordneten gültige Auslese-
prinzip in verstärktem Maße bei der Magistratswahl Anwendung fand. 
Hier dürfte der Gedanke maßgebend gewesen sein, daß vor allem die 
unbesoldeten Ratmänner ihre Aufgaben nur wahrnehmen konnten, wenn 
sie über ein höheres Privatvermögen verfügten. 

Nachdem die Regierung die Wahl der Magistratsmitglieder bestätigt 
hatte, fand Anfang September 1833 die feierliche Einführung des Ma-
gistrats und der Stadtverordneten statt. Wie sich diese im einzelnen voll-
zog, verdeutlicht die folgende Instruktion der Regierung in Marienwerder 
an den Landrat Wybicki: „Bei dem von Ihnen zur Introducirung der neuen 
städtischen Behörden festzusetzenden Tage versammeln sich der jetzige 
Magistrat und Gemeinderat sowie der neue Magistrat und die Stadtver-
ordneten und Stellvertreter auf dem Rathause. Hier haben Sie den bisheri-
gen städtischen Behörden bekannt zu machen, daß ihre bisherigen dienst-

23) Rep. 181, Nr. 1100, 27. 8. 1832. 
24) Huber (wie Anm. 4), Bd. I, S. 175. 
25) Rep. 181, Nr. 1100, 15. 11. 1832. 
26) Rep. 181, Nr. 1100, 24. 4. 1833. 
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liehen Funktionen aufhören, und den neuen städtischen Behörden, daß mit 
diesem Tage ihre amtliche Wirksamkeit beginnt". Danach „haben Sie den 
bisherigen städtischen Beamten das Bürgerbuch, die Registratur, die In-
ventarienstücke etc. abzunehmen und den neuen Behörden zu übergeben. 
In gleicher Art sind die städtischen Kassen... zu revidiren, dem resigniren-
den Kämmerer abzunehmen und dem neu eingeführten zu übergeben. 
Hierauf sind den neuen Magistratsmitgliedern ihre Bestallungen auszu-
händigen. Diesemnächst begibt sich die Versammlung unter dem Geläute 
aller Glocken in die Kirche, und zwar in folgender Ordnung. Zunächst 
gehen Sie als Commissarius, Ihnen zur Rechten der neue Bürgermeister, 
zur Linken der Vorsteher der Stadtverordneten. Dann folgen die Rats-
herren, jeder von zwei Stadtverordneten, sodann die übrigen Stadtverord-
neten, jeder von zwei Stellvertretern begleitet. Die Übrigen beschließen 
den Zug. In der Kirche nimmt die Versammlung vor dem Altare Platz, 
Sie in der Mitte, zu Ihrer Rechten der Bürgermeister, welchem die Rats-
herren folgen, zu Ihrer Linken der Stadtverordneten-Vorsteher, an wel-
chen sich die Stadtverordneten und Stellvertreter anschließen. Die Feier 
beginnt mit dem gewöhnlichen Gottesdienst, darauf der vorher dazu re-
quirirte Geistliche vor dem Altare eine dem Gegenstand angemessene 
Rede hält. Nach deren Endigung schwört der Bürgermeister den Eid, wel-
chen er von Ihnen empfängt, und nimmt sodann den Ratsherren den von 
diesen zu schwörenden Eid a b . . . Die Handlung wird mit Gesang geschlos-
sen, und geht sodann der Zug in derselben Ordnung aus der Kirche nach 
dem Rathause. Während des Zuges sowie während der Eidesleistung wird 
mit allen Glocken geläutet. Auf dem Rathause weisen Sie dem Bürger-
meister den obersten Platz an und lassen die übrigen besoldeten und un-
besoldeten Ratsherren um ihre Plätze losen, wodurch ihre Reihenfolge und 
Rangordnung bestimmt wird. Sollten die neuen Magistratsmitglieder ver-
schiedenen Glaubensbekenntnissen zugetan sein, so müssen die Eides-
leistungen auch in den Kirchen der verschiedenen Confessionen nachein-
ander geschehen, zuerst jedoch in der Kirche derjenigen Confession, zu 
welcher sich der neue Bürgermeister bekennt".27 

Ein wichtiges Anliegen der Stadtverordnetenversammlung war die Be-
ratung über die Neufestsetzung des Bürgerrechtsgeldes, d. h. des Betrages, 
den Personen an die städtische Kämmereikasse entrichten mußten, wenn 
sie Bürger werden wollten. Bislang galt in Strasburg wie in den anderen 
Städten des Kulmer Kreises der Tarif vom 1. Juni 1772, der die Gebühren 
nach den sozialen und Herkunftsverhältnissen der Antragsteller staffelte. 
So mußten beispielsweise ein Kaufmann, Apotheker, Krämer und Mälzen-
brauer 6 Reichstaler bezahlen, wenn sie ein Stadtkind und der Sohn eines 
Strasburger Bürgers waren. Waren sie dagegen ein Stadtkind, dessen Va-
ter nicht das Bürgerrecht besaß, hatten sie 9 Taler zu bezahlen. 12 Taler 
betrugen die Gebühren, wenn sie aus einer anderen preußischen Stadt 
oder vom platten Lande zugezogen waren. Für die Angehörigen der vor-
nehmeren Handwerksämter wie Perückenmacher, Goldschmiede, Uhr-

27) Rep. 181, Nr. 1100, 5. 7. 1833. Bei der Wiedergabe der Quellenvorlagen 
wurde grundsätzlich „th" durch „t" ersetzt. 
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macher, Schwertfeger und Bäcker waren, falls sie als Bürgersöhne in 
Strasburg geboren waren, 3 Taler festgesetzt. Beim Zuzug von auswärts 
mußten sie 6 Taler entrichten. Die beiden niedrigsten Tarifgruppen u m -
faßten die „ordinären" Handwerke r sowie die Fuhr leute , Fischer und 
Ackerknechte.28 Ein derar t ig gestaffelter Tarif widersprach dem § 16 der 
Steinschen Städteordnung: „In jeder Stadt gibt es künftig nu r ein Bürger-
recht. Der Unterschied zwischen Groß- und Kle inbürgern und jede ähn-
liche Abteilung der Bürger in mehre re Ordnungen wird daher hierdurch 
völlig aufgehoben". Die Regierung wies un ter Bezug auf das Reskript des 
Ministeriums des Innern vom 25. Jun i 1809 ausdrücklich darauf hin, „daß 
in kleinen Städten, wozu auch Strasburg, welches weniger als 3500 Seelen 
enthält , gehört, nicht mehr als — überhaup t ohne Unterschied — 3 Reichs-
taler gezahlt werden sollen, welche zur Kämmereikasse berechnet werden 
müssen".29 Es blieb dem Magistrat, der die alleinige Instanz für die Er te i -
lung des Bürgerrechts war , nichts anderes übr ig als nach diesem Erlaß zu 
verfahren, obwohl dadurch die städtische Kämmere i bedeutende Einbußen 
erlit t . 

Nachfolger Bredulls auf dem Strasburger Bürgermeisterposten waren 
der Haup tmann der Reserve Zermann und der Polizeianwalt Bordiert.30 

Leider liegen über die Einführung der S tädteordnung von 1853 in St ras-
burg keine Angaben in den Akten vor. Sie muß jedoch schon im Mai 1854 
in Kraft gewesen sein, weil damals der Apotheker Grunwald nach § 31 
des Reglements vom 30. Mai 1853 von den St rasburger Stadtverordneten 
für zwölf J a h r e zum Kämmere r gewähl t worden war.31 

Über die Amtsführung des Bürgermeis ters Paetsch sind wir dagegeji 
besser unterrichtet . Bereits kurz nach seinem Dienstantr i t t im April 1862 
fanden Stadtverordnetenwahlen statt , die jedoch für ungült ig erklär t w u r -
den, weil Gemeindemitglieder mitgest immt hat ten, die mi t der Zahlung 
ihrer Kommunals teuer im Rückstand waren.32 Daß die Durchführung der 
Wahlen zu den schwierigsten Aufgaben des Bürgermeis ters gehörte, be-
weisen zahlreiche Belege in den Akten. Viele derar t ige Dissonanzen be -
ruh ten auf dem Umstand, daß nach § 25 der S tädteordnung die S tadtver -
ordnetenwahlen nicht geheim waren. J ede r Wähler muß te „dem Wahlvor-
stande mündlich und laut zu Protokoll" geben, welchen Kandida ten er 
wählen wollte. Die fehlende Geheimhal tung führte bisweilen zu einer 
massiven Beeinflussung von Wählern, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Abhängigkei t von best immten Personen diesen ihre S t imme geben m u ß -

28) Rep. 181, Nr. 1100, Tarif für die Erhebung des Bürgerrechtsgeldes in den 
Städten des kulmischen Kreises vom 1. Juni 1772. 

29) Rep. 181, Nr. 1100, Bescheid der Regierung Marienwerder vom 22. 6. 1833. 
30) Vgl. hierzu Rep. 181, Nr. 943 „Wahl und Bestätigung der Communalbeam-

ten in Strasburg". Zu Zermann und Borchert vgl. B i r k h o l z (wie Anm. 1), 
S. 258. Z e r m a n n ist der Verfasser einer 1851 erschienenen Chronik der 
Stadt Strasburg. 

31) Rep. 181, Nr. 943, 9. 5. 1854. 
32) Zu Paetsch vgl. B i r k h o l z (wie Anm. 1), S. 258; Rep. 181, Nr. 944 

„Wahl und Bestätigung der Communalbeamten in Strasburg", 3. 6. 1862. 
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ten, wenn sie nicht große Nachteile in Kauf nehmen wollten. Ein derar t i -
ger Fall ereignete sich Ende 1865, als der dem Magistrat angehörende 
Kaufmann Rosenow seinen Bruder bei der S tad tverordnetenwahl durch-
bringen wollte. Während des Wahlakts veranlaßte er mehre re Bürger, sei-
nem Bruder ihre S t imme zu geben.33 Bürgermeis ter Paetsch sah sich 
daraufhin genötigt, die gesamte Wahl für ungült ig zu erklären. Erst nach 
mehreren Anläufen kam die Wahl einer handlungsfähigen Stadtverord-
ne tenversammlung zustande, was erneut zeigt, wie schwer es war , die Be-
s t immungen der S tädteordnung in die kommunale Praxis umzusetzen. 

Daß der Posten Paetschs nicht beneidenswert war , verdeutl ichen auch 
seine zahlreichen Differenzen mit dem zuständigen Landrat , die vor allem 
bei der Ausübung der ortspolizeilichen Aufgaben sichtbar wurden . Ein 
besonders spektakulärer Fall ereignete sich im Sommer 1862 und soll 
hier nach dem Bericht des Bürgermeis ters an die Regierung auszugsweise 
wiedergegeben werden: 

„Am 14. [Juli] befand ich m i c h . . . vor der Astmannschen Conditorei und 
hörte, daß in dem in derselben Häuserreihe befindlichen Willichschen Gast-
hause . . . in der oberen Etage eine Musikgesellschaft spielte. Es wurden ver-
schiedene Stücke gespielt, und unterschied ich unter diesen trotz der herzlich 
schlechten Musik die Melodie des alten Dessauers und der Marseillaise. Es 
nahm kein Mensch außerhalb des Gasthauses von der Musik Notiz, und fand 
ich daher auch keine Veranlassung zu irgendeinem Einschreiten. Ich ging sehr 
bald fort und etwa 3/4 Stunden später mit dem Ratmann Köhler in den Schüt-
zengarten. Bald darauf kam auch der Herr Staatsanwalt Schliak hinein und 
sagte mir, daß ich der Musik das Spielen verbieten solle, indem preußische 
und polnische Lieder durcheinander gespielt würden, welches wie Hohn aus-
sehe, und daß sich schon eine Menge Menschen versammelt hätten. Er fügte 
noch hinzu, daß man den Polen nicht das Geringste nachsehen müsse. Als Herr 
Schliak meine Frage, ob die Musik jetzt auf der Straße spiele, bejahte, begab 
ich mich sofort in Begleitung des Magistratssecretairs Schulz vor das Willich-
sche Gasthaus, . . . fand jedoch weder Musik noch eine Ansammlung von Men-
schen; erstere hatte sich bereits entfernt. Ich hatte daher auch keine Veran-
lassung zum Einschreiten. Der Herr Landrat forderte mich durch eine Verfü-
gung zur Berichterstattung und Verantwortung auf, weshalb ich nicht einge-
schritten bin, und wies mich an, verschiedene Zeugen zu vernehmen. Ich tat 
dieses, und stellte sich durch die Zeugenvernehmung heraus, daß drei junge 
Polen und ein Deutscher namens Helmdach von hier, welche angetrunken 
gewesen, die Musik auf ein Fremdenzimmer genommen und mehrere Stunden 
haben spielen lassen und daß auch preußische, polnische und französische 
Nationallieder gespielt worden seyn. Ferner stellte sich heraus, daß aus dem 
offenen Fenster des Fremdenzimmers zwei leere Weinflaschen auf die Straße 
geworfen seyn; jedoch ließ sich nicht ermitteln, wer solches getan ha t . . . Der 
Herr Landrat legt diesem Vorfalle eine große Wichtigkeit b e i . . . und bedroht 
mich sogar mit Disciplinar Untersuchung".34 

Wie Paetsch wei ter ausführte, war es besser, solche „geringfügigen" Vor-
fälle zu ignorieren als durch über t r iebene Maßnahmen „Demonstrat ionen" 
hervorzurufen. E r dürfe als Bürgermeis ter nicht den S tandpunkt einer 

33) Rep. 181, Nr. 944, 1. 12. 1865. 
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Par te i e innehmen , sonder n müss e vielmeh r alles vermeiden , „wa s de n 

leide r scho n seh r vorhandene n Zwiespal t zwischen de n beide n National i -
tä te n noc h m e h r vergrößer t" . Aufschlußreic h ist h ie r vor allem die letzter e 

Bemerkun g Paetschs , di e au f Differenze n zwischen Deutsche n un d Pole n 

in S t rasbur g schließe n läßt . Sie gewinn t vor al lem im Hinblic k auf de n 

weni g späte r erfolgte n Ausbruc h de s polnische n Januaraufs tand s Bedeu -
tung . Sei t Begin n de r 1860er J a h r e ha t t e die nationalpolnisch e Bewegun g 

von Kongreßpole n au s vers tä rk t ihr e Füh le r nac h Westpreuße n ausge-
streckt , da s als Nachschubbasi s für die Aufständische n von große r Wich -
tigkei t war . Ih r Sprachroh r wa re n besonder s die beide n Kulme r Zei tun -
gen „Nadwiślanin " un d „Przyjacie l Ludu" , die di e Vorgänge im russische n 

Teilgebie t seit 1861 mi t gesteigerte r Ante i lnahm e verfolgten. 3 5 Di e ver-
s tärk t e Tätigkei t de r polnischsprachige n Press e un d de r nat ionalpolni -
sche n Agitatore n t ru g zu r Beunruhigun g de r innere n Lage Westpreußen s 

bei un d schlu g sich in eine r gereizte n Nervosi tä t de r preußische n Behör -
de n nieder . Dies e sich abzeichnend e kritisch e Lage w ar in de m Grenzor t 

Strasbur g scho n 1862 deutlic h spürbar . E s ist dahe r verständlich , da ß de r 

Bürgermeis te r die nat ionale n Wogen möglichs t g lä t te n wollte , u m au f 

diese Weise de n drohende n Konflik t von seine m Or t fernzuhal ten . Er -
klärlic h ist abe r auch , da ß de r Land ra t diesem an sich unbedeutende n Vor-
gan g so groß e Aufmerksamkei t schenkte , weil sich h in te r de r Mask e de r 

Musikante n polnisch e Agitatore n verberge n konnten , die mi t ih re n Lie -
der n da s Nationalgefüh l de r polnische n Bevölkerun g in S t rasbur g wecken 

wollten . 

Di e Beur te i lun g des Vorfalls im Willichsche n Gasthau s durc h die preußi -
sche n Behörde n w ar uneinheitlich . Währen d die Marienwerdersch e Re -
gierun g da s Verha l te n Paetsch s im wesentliche n billigte 36, e rk lär t e de r 

preußisch e Innenminis te r Eulenbur g die Verfügun g des S t rasburge r Land -
ra t s für Rechtens. 3 7 Ei n Grun d für diese unterschiedlich e Beur te i lun g wa r 

vielleich t de r Umstand , da ß de r Erla ß Eulenburg s ers t a m 16. Feb rua r 

1863 erfolgte , d. h . zu eine m Zei tpunkt , als de r polnisch e Januaraufs t an d 

scho n ausgebroche n war . Un te r de m Eindruc k de r Ereigniss e in Kongreß -
pole n ka m es de m Ministe r darau f an , da ß vor allem die Bürgermeis te r 

in de n preußische n Grenzorte n ihre r ordnungspolizeiliche n Aufsichtspflich t 

genügten . 

I n de n folgende n J a h r e n schein t die Amtsführun g Paetsch s — er be -
kleidet e de n Bürgermeis terposte n bis 1876 3 8 — befriedigen d gewesen zu 

sein , weil in de n Akten wede r Beans tandunge n von staatliche r noc h von 

kommuna le r Seit e überliefer t sind . 

34) Rep . 181, Nr . 957 „Aufsich t un d Beschwerde n übe r den Magistra t in 
Strasburg" , 25. 8. 1862. 

35) Vgl. hierz u P . B ö h n i n g : Di e nationalpolnisch e Bewegung in West-
preuße n 1815—1871 (Marburge r Ostforschungen , Bd. 33), Marburg/Lah n 1973, 
S. 173; St. H a r t m a n n : Thor n zur Zei t des polnische n Januaraufstand s von 
1863/64 , in : ZfO 29 (1980), S. 50 ff. 

36) Rep . 181, Nr . 957, 2. 12. 1862. 
37) Rep . 181, Nr . 957, 16. 2. 1863. 

38) Vgl. B i r k h o l z (wie Anm . 1), S. 258. 
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L a u t e n b u r g 

Die an der Wella gelegene Stadt Lau tenburg wurde am Ende des 
18. J ah rhunde r t s ganz überwiegend von Polen bewohnt . In den folgen-
den Jahrzehnten ließen sich hier zahlreiche deutsche Zuwandere r nieder, 
die insbesondere Leineweberei , Tuchhandel und Bierbrauerei betr ieben. 
Daneben spielte die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. E twa ein Fünftel 
der städtischen Bevölkerung waren Juden . Im 19. J a h r h u n d e r t war die 
wirtschaftliche Lage Lautenburgs schlechter als die Strasburgs, das als 
Kreisstadt und damit Sitz verschiedener staatlicher Behörden günstigere 
Voraussetzungen hatte.89 Trotz dieser Benachteil igung vermehr te sich die 
Einwohnerzahl von etwa 1000 um 1816 auf 2737 Ende 1861. Weil die 
preußische Statist ik keine Unterscheidung nach den einzelnen Nationali-
tä ten kannte, sind wir auf die Erhebung nach der Muttersprache angewie-
sen, wenn wir ein zahlenmäßiges Verhäl tnis zwischen Deutschen und 
Polen ermit te ln wollen.40 Die erste offizielle Statist ik des preußischen 
Staates, die Angaben über die verschiedenen Sprachgruppen in West-
preußen enthält , s tammt vom 3. Dezember 1861. Sie gibt für Lautenburg 
1633 deutsch- und 1104 polnischsprachige Einwohner an.41 Das zeigt, daß 
zu diesem Zei tpunkt der deutsche Bevölkerungsantei l in Lautenburg 
größer als der polnische war . Insgesamt w a r jedoch der Prozentsatz der 
Polen hier höher als in S t rasburg mi t seiner preußischen Beamtenschaft. 

Auch in Lautenburg w a r bis 1831 die Munizipali tätsverfassung des ehe-
maligen Herzogtums Warschau in Kraft geblieben. Gleichzeitig mi t S t ras -
burg wurde hier 1832/33 die Steinsche Städteordnung von 1808 eingeführt. 
Ende September 1832 tei l te die S tad t Lau tenburg der Regierung in 
Mar ienwerder mit, daß alle Einwohner, die bürgerliche Gewerbe be t r ie -
ben oder Grundstücke in der Gemeinde besäßen, bereits das Bürgerrecht 
e rworben hät ten. Es gebe lediglich zwei „unangesessene" Bürger, die ein 
jährliches Einkommen von wenigstens 150 Talern hätten.42 Da die Zahl der 
st immfähigen Bürger in Lau tenburg geringer als in St rasburg war , wurde 
hier das Stadtgebiet nu r in zwei Wahlbezirke eingeteilt. Der erste Bezirk 
umfaßte den Bereich am Markt , der Soldauer, Jungfer- , Hinter-, Rosma-
r ien- und Apothekenst raße; zum zweiten Bezirk gehörten die Louisen-
und Marienst raße sowie der Friedrich-Wilhelm-Platz.4 3 Insgesamt gab es 
in Lautenburg 85 st immberechtigte Bürger ; d. h. wie in St rasburg konnten 
nu r weniger als 5 v. H. der städtischen Einwohnerschaft an den Wahlen 
zur S tadtverordnetenversammlung tei lnehmen. Die meisten dieser Perso-
nen waren Handwerke r wie Schuhmacher, Töpfer, Hut - und Tuchmacher, 
Schneider, Fleischer, Böttcher, Gerber, Färber , Schmiede und Drechsler. 

39) Vgl. Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte (wie Anm. 1), Bd. 1, 
S. 241. Zu Lautenburg vgl. B i r k h o l z (wie Anm. 1), S. 294ff.; P l e h n , 
Ortsgeschichte des Kreises Strasburg (wie Anm. 1), S. 70 ff. 

40) Vgl. B ö h n i n g (wie Anm. 35), S. 15. 
41) Rep. 181, Nr. 2223. Statistik von Lautenburg vom 3. 12. 1861. 
42) Rep. 181, Nr. 1095 „Einführung der Städteordnung in Lautenburg", 29. 9. 

1832. 
43) Rep. 181, Nr. 1095, Liste der stimmfähigen Bürger vom 20. 9. 1832. 
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Kaufleute sind selten belegt. Das verdeutlicht, daß vor allem die kleinen 
Handwerker das wirtschaftliche Leben in Lautenburg bestimmten. 

Am 6. Dezember 1832 fand unter der Aufsicht des Strasburger Land-
rats Wybicki die Stadtverordnetenwahl im Lautenburger Rathaus statt.44 

Hier galt es zunächst zu klären, weshalb die Eigentümer der Grund-
stücke Nr. 117 und 118 nicht in den Wahlbezirkslisten erfaßt worden 
waren. Hier ergab die Befragung der Bürger, daß der Besitzer des Hauses 
Nr. 117 in Górzno wohnte, während der von 118 nicht als Bürger vereidigt 
war. Nach der Überprüfung der Stimmfähigkeit aller erschienenen Per-
sonen konnte der eigentliche Wahlakt vonstatten gehen. Weil die Zahl 
der Wahlberechtigten im ersten Bezirk höher war als im zweiten, sollten 
im ersteren fünf Stadtverordnete und ein Stellvertreter und im letzteren 
vier und zwei Vertreter bestimmt werden. 

Im Gegensatz zum Reglement von 1853 waren die Stadtverordneten-
wahlen nach der Steinschen Städteordnung geheim. Die Abstimmung 
erfolgte auf dem Wege der Ballotage, d. h. jeder Wähler erhielt nach der 
Benennung der Kandidaten die gleiche Anzahl von weißen und schwarzen 
Kugeln, wobei die weißen Ja- und die schwarzen Neinstimmen waren. 
Über jeden der vorgeschlagenen Bewerber wurde gesondert abgestimmt. 
Das beste Wahlergebnis hatte der Brauereibesitzer Jacob Jarzynka mit 
31 Ja- und 5 Neinstimmen. Außer ihm gelangten der Schenker Constantin 
Gruening, der Apotheker Wilhelm Weichert, der Branntweinbrenner Al-
brecht Gorczyszewski, der Schenker Constantin Maliszewski, der Bäcker 
Wilhelm Pape, der Bürger Johann Feyerabend, der Zimmermeister Chri-
stian Zebrowski und der Lederfabrikant Johann Michlau in das Gemeinde-
parlament.45 Hier zeigt sich, daß wie in Strasburg die wohlhabendsten und 
einflußreichsten Bürger zu Stadtverordneten gewählt wurden, während 
das Gros der Wähler aus kleinen Handwerkern bestand. Bei der Ma-
gistratswahl am 4. Mai 1833 wurden der bisherige Bürgermeister 
Choynacki und der Stadtkämmerer Schwarz in ihren Ämtern bestätigt; 
zu unbesoldeten Ratmännern wurden die Bürger Olszewski, Schepe, 
Wiszniewski und Hoff gewählt.46 Aufschlußreich ist, daß dem Magistrats-
kollegium in Lautenburg — wie in Strasburg — sechs Mitglieder angehör-
ten, während die Zahl der Stadtverordneten hier nur neun betrug (zwölf 
in Strasburg). Die Gehälter des Bürgermeisters und Kämmerers (300 bzw. 
60 Taler) lagen unter den in Strasburg gezahlten Bezügen, was seine 
Ursache in der geringeren Größe und schlechteren wirtschaftlichen Lage 
Lautenburgs haben dürfte.47 

Nach dem Haushaltsetat Lautenburgs vom 13. Juli 1834 betrugen die 
Einnahmen 1470 Reichstaler. Sie setzten sich vor allem aus rückständigen 
Gefällen, Zinsen und ausstehenden Kapitalien, Mieten und Arrenden zu-
sammen. Ausgegeben wurden dagegen 1635 Taler, wobei die Besoldungen 

44) Rep. 181, Nr. 1095, 6. 12. 1832. 
45) Rep. 181, Nr. 1095, 10. 12. 1832. 
46) Rep. 181, Nr. 1095, 4. 5. 1833. 
47) Rep. 181, Nr. 1095, 2. 5. 1833. 
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de n Hauptan te i l ausmachten. 4 8 Da s chronisch e Defizi t konnt e durc h die 

Abholzun g de r städtische n Waldunge n nu r ungenügen d behobe n werden . 

Nac h de m Tod e Choynacki s wurd e im Ju l i 1835 de r bisherig e Amts -
schreibe r Roesk e zu m Bürgermeis te r in Lau tenbur g gewählt. 4 9 Aber wede r 

er noc h sein e Nachfolge r Wagne r un d Sahlber g ware n in de r Lage , die 

schlecht e Magis t ra tsverwal tun g un d die zer rü t te te n Finanze n in Ordnun g 

zu bringen. 5 0 Di e S tad tverordne te n warfen Wagne r vor, er hab e sich zu 

seh r mi t seine n Privatgeschäfte n in Russisch-Pole n beschäftig t un d dahe r 

sein e dienstliche n Pflichte n vernachlässigt . Weiter e Vorwürfe wa re n die 

Nichteinhal tun g de r für di e S tad tverordne tenversammlun g un d de n Ma -
gistra t bes t immte n Sessionstage , häufig e Trunkenhe i t im Dienst , die 

unter lassen e Ablieferun g von Strafgelder n an die Kämmereikasse , da s 

Schlage n von Bauhol z im Stadtfors t für de n eigene n Bedar f un d die wider -
rechtlich e Heranziehun g von Bürger n zu Hand - un d Spanndiens te n beim 

Ba u seine s Hauses. 5 1 Dies e Anschuldigunge n wogen u m so schwerer , weil 
Wagne r berei t s frühe r rechtskräfti g zu eine r Ordnungsstraf e von 5 Taler n 

wegen versäumte r Revision de r Kämmereikass e verur te i l t worde n war . 

Nac h Aussage de r Akten ha t t e Wagne r lediglich im J a h r e 1844 ein e der -
art ig e Kontrol l e durchgeführt . Di e hiervo n überl iefert e Aufstellun g gibt 

Aufschluß übe r die Art de r in de r Kämmere i eingegangene n Beträge . D a 

sie für de n Zustan d des Lau tenburge r Finanzwesen s in j ene r Zei t von 

Interess e ist, sollen ihr e wichtigste n P u n k t e im folgende n referier t wer-
den. 5 2 Di e erst e E in t ragun g betriff t de n Einsasse n Slemborski , de r wegen 

Blockierun g de r S t raß e mi t seine m F u h r w e r k un d de r dadurc h verursach -
te n Behinderun g de r Pos t 10 Silbergrosche n Straf e bezahle n mußte . Weite r 

entr ichteten : de r Fleischermeiste r Friedric h Loren z für die Er langun g 

de s Bürgerrecht s 4 Taler , de r Einsass e Jaco b Klonowsk i 1 Silbergrosche n 

„wege n unordent l iche n Aufsteilen s beim Wochenmarkte" , de r Einsass e 

J o h a n n Dembowsk i 10 Silbergrosche n „wege n Fah ren s mi t eine m Schlit -
te n ohn e Geländer" , August Anusze k 15 Silbergrosche n als Hundesteuer , 

de r Einsass e Andrea s Kilanowski , de r wegen Trunkenhe i t a r re t i e r t war , 

15 Silbergrosche n als Si tzgebüh r un d Josep h Osmańsk i 9 Silbergrosche n 

für „defraudir tes " Holz . Darau s ergibt sich, da ß die meiste n de r h ie r ge-
nann te n E innahme n au s Strafgelder n bestanden . Am häufigste n sind 

Sitzgebühre n für Trunkenhe i t belegt . 

Gege n Wagner s Nachfolge r Sahlber g leitet e da s Regierungspräsidiu m 

in Mar ienwerde r ein Diszipl inarverfahre n ein , de m diese r jedoc h durc h 

sein e freiwillige Amtsnieder legun g zuvorkam. 5 3 Di e Behörd e beschuldigt e 

48) Rep . 181, Nr . 1095, 13. 7. 1834. 
49) Rep . 181, Nr . 1095, 27. 7. 1835. 
50) Vgl. hierz u Rep . 181, Nr . 958 „Di e Untersuchun g mehrere r Beschwerde n 

wider den Bürgermeiste r Wagner", un d Rep . 181, Nr . 1092 „Untersuchun g wider 
den Bürgermeiste r Sahlber g in Lautenbur g wegen Dienst-Vernachlässigunge n 
un d demnächstige r Amts-Suspension" . 

51) Rep . 181, Nr . 958, 21. 8. 1845. 
52) Rep . 181, Nr . 958, Nachweisun g der der Kämmereikass e überwiesene n 

Beträg e für 1844. 
53) Rep . 181, Nr . 1092, 6. 9. 1855. 
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Sahlberg der groben Vernachlässigung seines Dienstes. Er habe „in bei-
spielloser Weise" die Geschäftsführung in Unordnung gebracht und nahezu 
sämtliche Verfügungen der Regierung aus den J a h r e n 1854/55 „teils 
unerledigt gelassen, teils erst sehr spät erledigt". 

Immer wieder wird in den Akten sichtbar, wie schwer es war, den Be-
s t immungen der preußischen Städteordnung vor allem in den kleinen 
Grenzorten Geltung zu verschaffen. Sowohl die abseitige Lage als auch 
die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse hielten viele geeignete Kan-
didaten davon ab, sich um einen Magistratsposten in diesem Landstrich 
zu bemühen. Was übrig blieb, w a r die Spreu, die sich oft genug in ihren 
Entschlüssen von Korrupt ion und Unwissenheit leiten ließ. Auf Grund 
dieses Tatbestands sah sich die Regierung genötigt, die von der Stadtver-
ordnetenversammlung gewähl ten Magistratsmitglieder erst nach ihrer ein-
gehenden Prüfung durch den zuständigen Landra t in ihrem Amt zu bestä-
tigen. Als Beispiel sei hier die Prüfung des Lautenburger Ratmanns Hor-
witz erwähnt , der sich um den Posten des S tad tkämmerers beworben 
hat te . Aufschlußreich ist das überlieferte Prüfungsprotokoll , das verdeut -
licht, daß außer Fragen zum Haushal ts - und Kassenwesen auch solche 
al lgemeinbildenden Inhal ts gestellt wurden. Horwitz war weder in der 
Lage, den ersten König in Preußen zu nennen, noch konnte er die Größe 
des preußischen Staates angeben. Gravierender als dieses w a r indes der 
Umstand, daß er nicht wußte, was eine Verfassung w a r und auf welcher 
Grundlage die preußische Verfassung beruhte . Ihm war auch nicht klar, 
wie ein Gesetz zustande kam und wieviele preußische Städteordnungen 
es gab. Von einer Gewerbeordnung hat te er noch niemals e twas gehört. 
Besonders bedenklich war , daß er nicht die Aufgaben der S tad tverordne-
tenversammlung genau beschreiben konnte.54 Horwitz fiel jedoch nicht 
nur wegen seiner Unkenntnis durch, sondern vor allem, weil er versucht 
hatte, sich die Prüfungsfragen vor dem Examen zu beschaffen. 

Aus den Akten geht nicht hervor, w a n n die Städteordnung vom 30. Mai 
1853 in Lau tenburg eingeführt wurde . Bei der Durchführung der Ergän-
zungswahlen zur S tadtverordnetenversammlung im Oktober 1855 war sie 
jedoch schon in Kraft, weil hier nach Abtei lungen abgest immt wurde . 5 5 

Die Schwierigkeiten in der kommunalen Verwal tung rissen aber damit 
nicht ab, wofür der „Fall" des Bürgermeis ters Witzig ein anschauliches 
Beispiel liefert. 

Der „Civi lsupernumerar" Witzig w a r am 5. April 1864 zum Bürgermeis ter 
von Lau tenburg gewählt worden. Seine Wahl erregte den Ärger des 
St rasburger Landra t s von Young m, der Witzig nicht für geeignet hielt und 
auf alle mögliche Weise dessen Bestät igung durch die Regierung zu h in ter -

54) Rep. 181, Nr. 941 „Wahl der Communalbeamten der Stadt Lautenburg", 
19. 12. 1849. 

55) Rep. 181, Nr. 941, 16. 10. 1855. 
56) Zum Landrat von Young vgl. B i r k h o l z (wie Anm. 1), S. 74; GStAPK, 

I. HA Rep. 90 „Preußisches Staatsministerium", Nr. 1030, Bd. I; Grundriß zur 
deutschen Verwaltungsgeschichte (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 242. Young war von 
1861 bis 1864 im Amt. 
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t reiben suchte. Berei ts Ende 1863 ha t t e der Landra t angesichts der verwor-
renen Zustände in Lau tenburg den Regierungsbeamten Hellmich als Bür-
germeister empfohlen, w a r damit aber in der S tad tyerordne tenversamm-
lung nicht durchgedrungen.5 7 Nach Auffassung Youngs ha t te sich Witzig 
„in Lautenburg von vornherein der Democratie in die Arme geworfen 
und lediglich dieser seine Wahl zu danken. Daß auch zwei konservat ive 
Stadtverordnete — Scheffler und Nadrowski — der Wahl zugest immt" 
hät ten, läge „daran, daß beide aus der Lautenburger Vorschußkasse, wel-
che der Beigeordnete Vogel nach Schultze-Delitzschen Grundsätzen ver-
waltet , Darlehen entnommen haben, die sie zur Zeit nicht entbehren kön-
nen". Hinzu komme, daß Witzig kein Wort Polnisch verstehe, was an 
einem Ort wie Lau tenburg mit einer zahlreichen polnischsprachigen Be-
völkerung nachteilig sei.58 Bemerkenswer t ist hier der Hinweis auf die 
Beziehung Witzigs zu „demokratischen" Kreisen in Lautenburg . Sie w a r 
in den Augen des konservat iven Landra t s suspekt, weil nach seiner Mei-
nung die „Demokraten" die polnische Aufstandsbewegung in Kongreß-
polen unters tützten. Young bezog sich auf eine Mittei lung der russischen 
Generali tät , daß „die Stadt Lau tenburg und deren Umgegend von polni-
schen und fremdländischen Agitatoren heimgesucht sei in der Absicht, 
dort Banden zu werben" . Es sei soweit gekommen, daß in Lau tenburg 
mit Duldung der örtlichen Polizei die „Führer revolut ionairer Banden — 
Polen und I tal iener — förmlich Kriegsra t" gehal ten hätten.59 Hier ist die 
E rwähnung von I ta l ienern in den Reihen der polnischen Insurgenten auf-
schlußreich. Bereits im Mai 1861 ha t te Garibaldi den Füh re rn der polni-
schen Aufstandsbewegung Unters tü tzung zugesagt und den Über t r i t t von 
zahlreichen Gefolgsleuten nach Kongreßpolen veranlaßt.60 Gleichfalls ver-
dächtig erschien Young, daß der Kämmere r Vogel die Lau tenburger Vor-
schußkasse nach Schultze-Delitzschen Grundsätzen verwal te te . Er sah in 
dem auf der Selbsthilfe des gewerblichen Mit tels tandes beruhenden Ge-
nossenschaftsgedanken von Schultze-Delitzsch den Versuch, die bestehen-
den sozialen und wirtschaftlichen Verhäl tnisse in Frage zu stellen. Das 
zeigt, wie wenig der S t rasburger Landra t die Zeichen der Zeit begriffen 
hat te . Die Ents tehung des Zollvereins und die fortschreitende Industr ia l i -
sierung ha t ten in Deutschland völlig neue Akzente gesetzt und die Grund-
lage für eine moderne Handels- und Gewerbepoli t ik geschaffen. Interes-
sant ist, daß selbst der entlegene Grenzort Lau tenburg von dieser Ent -
wicklung erfaßt wurde . 

Mit seinen Protes ten erreichte Young, daß die Regierung in Mar ienwer-
der zunächst die Bestät igung Witzigs aufschob. In den Akten findet sich 
eine Beschwerde Witzigs gegen diese Maßnahme, die im folgenden aus-

57) Rep. 181, Nr. 942 „Wahlbestätigung und Pensionierung der Communal-
beamten in der Stadt Lautenburg", 18. 12. 1863. 

58) Rep. 181, Nr. 942, 11. 5. 1864. 
59) Rep. 181, Nr. 942, 18. 12. 1863. 
60) Vgl. H a r t m a n n (wie Anm. 35), S. 49; E. K n o r r : Die polnischen 

Aufstände seit 1830 in ihrem Zusammenhange mit den internationalen Umsturz-
bestrebungen, Berlin 1880, S. 305. 
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zugsweise wiedergegeben werden soll, weil sie die damaligen Zustände 
in Lau tenburg veranschaulicht: 

„Wie der Kgl. Regierung bekannt, bin ich gegen die Ansicht des Landrats v. 
Young mit der Verwaltung des hiesigen Magistrats betraut worden, und findet 
derselbe eine Genugtuung darin, mich möglichst von hier wegzuschaffen... Er 
hat mir infolgedessen meine hiesige Stellung möglichst erschwert und dazu 
diejenigen Personen benutzt, welche ihm hier anhängen, insbesondere die bei-
den Magistratsmitglieder Wiartalla und Neudorf, den Stadtverordneten Schulz 
und Gendarm Ignee. . . Ich habe mich hier mit der äußersten Vorsicht zu ver-
halten gesucht, weil ich von vornherein dieses Verhältnis übersah, muß aber 
natürlich mit allen Leuten in Berührung kommen und würde es nicht verant-
worten können, diejenigen Leute absichtlich und ohne Grund zu mißhandeln, 
welche der Landrat v. Young für Demokraten hä l t . . . Sobald meine Bestätigung 
ausgesprochen ist, tritt Ruhe in den Gemütern ein, und auch die Gegner wer-
den, wie ich glaube, sich in das alsdann unvermeidlich gewordene Verhältnis 
fügen".61 

Während zur Zeit der Steinschen Städteordnung soziale und wirtschaft-
liche Kri ter ien bei der Wahl der städtischen Körperschaften maßgebend 
waren, spielten jetzt politische Gesichtspunkte eine wichtigere Rolle. In 
der Unterscheidung zwischen Demokraten und Konservat iven läßt sich 
schon die Vorform der politischen Par te ien erkennen, die unabhängig vom 
Geburts- , Besitz- und Berufsstand ihrer Mitglieder bes t immte Interessen 
und Ziele verfolgten. 

Tiefergehend als der Vorwurf der vermeintl ichen „demokratischen" Ge-
sinnung waren indes Beschwerden verschiedener Bürger über den per-
sönlichen Lebenswandel Witzigs, die für Young Wasser auf die Mühle 
waren. E r s tützte sich dabei vor allem auf den Bericht des Gendarmen 
Ignee vom 27. Mai 1864: „Ew. Hochwohlgeboren berichte ich ganz gehor-
samst, daß der hiesige interimistische Bürgermeis ter Witzig in den letzten 
Tagen mehrfach in den Gasthäusern be t runken bis tief in die Nacht 
hinein sitzt und dort grobe Händel mit den einzelnen Gästen hervorruft . 
Am 3. Pfingstfeiertage ist der B ü r g e r m e i s t e r . . . im Schützenhause nachts 
be t runken bei dem ohne Concession dort Get ränke verkaufenden Kon-
ditor Spahnki gewesen, ha t dann mit einem hier ansässigen jungen Kauf-
mann Strei t igkeiten begonnen" und die anwesenden Gäste aufgefordert, 
diesen hinauszuwerfen. Nach den wei teren Ausführungen Ignees war 
Witzig am folgenden Tag in be t runkenem Zustand auf der Kegelbahn des 
Szymborski gewesen und ha t te den Ober Jäger Browelei t zur Abnahme 
der Mütze aufgefordert. Als dieser sich weigerte, sei es zu Strei t igkeiten 
gekommen, die in „Schlägereien ausgear te t wären, wenn nicht der Herr 
Bürgermeis ter das Weite gesucht hä t te" . Witzig sei auch be t runken gewe-
sen, als er den Jägerposten kontrol l ier t hät te . Dieses Verhal ten sei eines 
Bürgermeis ters unwürdig.6 2 Obwohl sich später viele dieser Anschuldigun-
gen als unbegründet herausstell ten, blieb davon etwas an Witzig hängen. 
Der Landra t Young hat te es daher auch leicht, eine wei tere Verzögerung 

61) Rep. 181, Nr. 942, 11. 6. 1864. 
62) Rep. 181, Nr. 942, 27. 5. 1864. 
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der Bestätigung des Bürgermeisters zu bewirken. Weil die Regierung 
hierzu nicht bereit war, richtete er ein Gesuch an den Königsberger Ober-
präsidenten Eichmann, in dem er darauf hinwies, daß die Bestätigung 
Witzigs „sowohl der Stadt als dem Gouvernement zwölf Jahre hindurch 
gleiche Verlegenheiten, gleiche Nachteile bereiten müßte". Gerade die 
Grenzstadt Lautenburg bedürfe „eines charakterfesten, politisch zuver-
lässigen Führers, solle . . . die dort zur Herrschaft gelangte Demokratie 
die unterdrückten guten Elemente nicht vollends mit Füßen treten".63 Auf 
Grund aller dieser Querelen wurde Witzig erst am 17. November 1864 
die erforderliche Bestätigung erteilt.64 Es sollten noch fast zwei weitere 
Monate vergehen, bis er Anfang 1865 in sein Amt als Bürgermeister von 
Lautenburg eingeführt wurde.65 Daß Young indes mit seinen Einwänden 
gegen Witzig nicht ganz im Unrecht war, verdeutlicht dessen Amtsführung 
in den folgenden Jahren. Die Vernachlässigung seiner Dienstpflichten als 
Bürgermeister und Polizeianwalt, insbesondere die völlig ungenügende 
Geschäftsverwaltung des Magistrats, die „lässige" Eintreibung der Klas-
sensteuer und die nicht korrekte Durchführung der Kommunalwahlen, 
veranlaßten die Marienwerdersche Regierung zur Einleitung eines Diszi-
plinarverfahrens gegen Witzig, das im Mai 1867 zu seiner Dienstenthebung 
führte.66 

Aus allen diesen Angaben wird ersichtlich, daß es nicht gelang, in den 
hier geschilderten 35 Jahren nach der Einführung der Städteordnung in 
Lautenburg die desolaten kommunalen Verhältnisse in Ordnung zu brin-
gen. Am Beispiel Lautenburgs wird deutlich, wie schwer es war, Gesetze 
und Verordnungen in der Praxis zu verwirklichen. 

G ó r z n o 
Direkt an der russischen Grenze lag im 19. Jahrhundert die dritte Stadt 

des Kreises Strasburg, Górzno.67 Nach ihrer fast völligen Einäscherung 
im Jahre 1773 war sie von den preußischen Behörden schnell wieder auf-
gebaut worden. 1826 wohnten hier 1129 Personen, darunter nur 71 Evan-
gelische und zahlreiche Juden.68 Die Abschnürung des Grenzortes von 
seinem polnischen Hinterland infolge der auf dem Wiener Kongreß ver-
einbarten Grenzziehung schädigte den ohnehin bescheidenen Handel und 
Wandel und ließ in den folgenden Jahrzehnten keinen wirklichen Wohl-
stand aufkommen. Noch stärker als in Strasburg machten sich in Górzno 
die nachteiligen Folgen der russischen Grenzsperre bemerkbar, die allen-
falls für Schmuggelei Raum ließ. So ist es kaum verwunderlich, daß die 

63) Rep. 181, Nr. 942, 1. 7. 1864. 
64) Rep. 181, Nr. 942, 17. 11. 1864. 
65) Rep. 181, Nr. 942, 5. 1. 1865. 
66) Rep. 181, Nr. 1106 „Disciplinar-Untersuchung gegen den Bürgermeister 

Witzig in Lautenburg", 10. 5. 1867. 
67) Häufig findet sich in den Akten die Schreibweise „Gurzno". 
68) B i r k h o l z (wie Anm. 1), S. 3061; zu Górzno vgl. auch Grundriß zur 

deutschen Verwaltungsgeschichte (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 241; P l e h n , Orts-
geschichte des Kreises Strasburg (wie Anm. 1), S. 41 ff. 
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wirtschaftliche Lage des Ortes in der ersten Hälfte des 19. J ah rhunde r t s 
alles andere als gut war . Nach der preußischen Statist ik vom 3. Dezember 
1861 zählte Górzno 1359 Einwohner, also nu r rund 230 mehr als 35 J a h r e 
zuvor. 366 Personen ha t ten das Deutsche als Muttersprache, während 993 
Polnisch sprachen.69 In Górzno machten also — im Gegenteil zu St rasburg 
und Lau tenburg — die Polen den ganz überwiegenden Teil der Bewohner 
aus. 

Die Tatsache, daß die meisten Einwohner Gorznos des Deutschen nicht 
mächtig waren, stellte die preußische Verwal tung vor mancherlei P r o -
bleme, die bei der Einführung der Städteordnung in den J a h r e n 1832/33 
sichtbar wurden . Schon die Erfassung der st immberechtigten Bürger ge-
mäß § 74 der Steinschen Städteordnung berei tete hier große Schwierigkei-
ten, weil nicht bekann t war , welche Voraussetzungen für die St immfähig-
keit erforderlich waren . Während zunächst nu r 44 st immberechtigte Bür -
ger ermit tel t wurden, erbrachte die folgende Zählung 109 wahlberechtigte 
Personen.7" Oberpräs ident Theodor von Schön verfügte daraufhin die Bil-
dung zweier Wahlbezirke und die Wahl von insgesamt zwölf S tadtver -
ordneten in Górzno.71 Während der erste Bezirk den Mark t und die Tr i t ten-
s t raße umfaßte, gehörten zum zweiten die Brücken- und St rasburger Vor-
stadt sowie die St. Annenst raße . Am häufigsten werden in der Liste der 
st immfähigen Bürge r Schuhmacher, Holzflößer, Töpfer, Ackersleute, 
Schneider, Tischler, Schenker, Schmiede und Kalkbrenner genannt.72 

Händler und Angehörige der angeseheneren Handwerksämte r kommen 
dagegen n u r vereinzelt vor, während Beamte völlig fehlen. Das zeigt, daß 
sich hier die st immfähige Bürgerschaft ganz überwiegend aus kleinen 
Handwerke rn und Ackerbauern zusammensetzte. Man kann daher sagen, 
daß das Handwerk und die Landwirtschaft die wichtigsten Erwerbszweige 
in Górzno darstel l ten. Die meisten Bürger ha t ten polnische Famil ienna-
men. Daß viele von ihnen nicht lesen und schreiben konnten, beweisen die 
zahlreichen Kreuze in den Wählerl is ten. Infolge des geringen Bildungs-
standes der Bevölkerung ist es begreiflich, daß viele St immberechtigte 
gar nicht an dem Wahlakt te i lnahmen. So erschienen von insgesamt 54 
wahlberechtigten Personen des ersten Bezirks nu r 26 zur Abgabe ihrer 
St imme, während 28 — also mehr als die Hälfte — fehlten. Im zweiten 
Gorznoer Wahlbezirk war es k a u m besser. Hier nahmen von 55 s t imm-
fähigen Bürgern nu r 30 an der Wahl teil.73 Als Grund für ihr Fernbleiben 
gaben sie an, sie seien k rank gewesen oder hä t ten sich gerade auf einer 
„Wasserreise" — gemeint ist hier das Holzflößen — befunden.74 

Die meisten Gorznoer Bürger und Einsassen s tanden der Einführung 
der Steinschen Städteordnung in ihrem Ort wenn nicht ablehnend, so 

69) Rep. 181, Nr. 2223. Statistik von Górzno vom 3. 12. 1861. 
70) Rep. 181, Nr. 949 „Einführung der Städteordnung in Gurzno", 15. 6. und 

15. 12. 1832. 
71) Rep. 181, Nr. 949, 2. 3. 1833. 
72) Rep. 181, Nr. 949, Bürgerliste der Stadt Górzno vom 15. 12. 1832. 
73) Rep. 181, Nr. 949, 3. 5. 1833. 
74) Rep. 181, Nr. 949, 3. 5. 1833. 
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doch zumindes t teilnahmslo s gegenüber . Da ß die Einkommensverhältniss e 

der stimmfähige n Bürger in Górzn o bedeuten d schlechte r als die in Stras -
burg waren , beweist ihr e Einschätzun g zur Kommunalsteuer . Währen d es 

in der Kreisstad t Persone n gab, die mi t 900 Taler n un d meh r eingeschätz t 

waren , verfügte der wohlhabendst e Gorznoe r Bürger , der Schneide r un d 

Ackersman n Pete r Pluciński , lediglich über ein Jahreseinkomme n von 

200 Reichstalern . Die meiste n stimmfähige n Bürger in Górzn o waren mi t 

60 Taler n un d weniger eingeschätzt . Sie hatte n das Wahlrech t nu r er-
halten , weil sie in Górzn o „angesessen " waren. 75 Im Gegensat z zu Lauten -
burg, wo mi t weißen un d schwarzen Kugeln über die Kandidate n abge-
stimm t wurde , waren in Górzn o Kugeln als Ja - un d hölzern e Eckstein e 

als Neinstimme n in Gebrauch . Aus der Namenlist e der gewählten Stadt -
verordnete n geht hervor , daß zehn polnisch e Familienname n un d nu r zwei 

(Loose un d Warm) deutsch e hatten. 76 Wenn darau s auch keine Rück -
schlüsse auf die Nationalitä t ihre r Träge r gezogen werden können , so ist 

doch anzunehmen , daß Pole n — sie machte n ja run d 80 v. H. der Stadtbe -
völkerun g aus — in größere r Zah l in der Stadtverordnetenversammlun g 

vertrete n waren . 

In der konstituierende n Sitzun g des Stadtparlament s wurde die Wah l 

des Magistrat s vorgenommen , der aus einem besoldete n Bürgermeiste r 

un d Kämmere r sowie vier unbesoldete n Ratmanne n bestehe n sollte. Ein 

weitere s Beispiel für die Armu t Gorzno s war die geringe Dotierun g des 

Bürgermeister s mi t jährlich 200 un d des Kämmerer s mi t 50 Talern . Aus 

dem Umstand , daß in Górzn o für die besoldete n Magistratsmitgliede r 

niedriger e Bezüge als in Strasbur g un d Lautenbur g vorgesehen waren , 

erkläre n sich die vielen Schwierigkeiten , die die Gemeind e beim Finde n 

geeignete r Bewerber für diese Ämte r hatte . Besonder s katastropha l 

wirkte sich das auf die Wahl der Bürgermeiste r aus. Bereit s der erste 

Bürgermeiste r nac h der Einführun g der Städteordnung , der früher e Kreis-
schreibe r Trübensee , erwies sich als ein absolute r Fehlgriff. 77 Bei der Be-
rufun g des Kämmerer s Schoen , eines ehemalige n Gendarmen , war das 

einzige Kriteriu m gewesen, daß er Deutsc h schreibe n konnte . Diese Fähig -
keit war den Stadtverordnete n wichtiger als das Unvermöge n Schoens , 

die für den Kämmererposte n erforderlich e Kautio n zu stellen. 78 Übe r den 

Lebensweg Schoen s sind wir anhan d der Akten unterrichtet . Er war 1809 

von den Preuße n zu den kaiserlich österreichische n Truppe n desertiert , um 

dor t gegen die Franzose n zu kämpfen . Als 1813 Preuße n in den Kamp f 

gegen Napoleo n eintrat , kehrt e er in sein Heimatlan d zurüc k un d nah m 

an den Feldzüge n von 1813/15 teil. Nac h seiner Begnadigun g im Jahr e 1817 

übt e er zwölf Jahr e den Poste n eines Gendarme n aus. 79 

Aufschlußreic h ist eine Eingab e von etwa 30 Gorznoe r Bürgern — sie 

hatte n ausschließlic h polnisch e Name n — bei dem Regierungspräsidiu m 

75) Vgl. Bürgerliste der Stad t Górzn o vom 15. 12. 1832. 
76) Rep. 181, Nr . 949, 10. 5. 1833. 
77) Vgl. Rep. 181, Nr . 1132 „Di e Untersuchun g gegen den Bürgermeiste r Trü-

bensee in Górzno" . 
78) Rep. 181, Nr . 949, 22. 10. 1833. 79) Ebenda . 
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in Marienwerder, in der sie formale und inhaltliche Beschwerden gegen 
die Stadtverordneten- und Magistratswahl vorbrachten. Darin hieß es, der 
Landrat Wybicki habe die Wahl des Bürgermeisters nachts um halb zehn 
durchgeführt, obwohl diese mittags um eins angesetzt gewesen sei. Der 
Wahlakt sei „ohne alle Form" geschehen, weil der „gewählte Bürger-
meister" selbst das Wahlprotokoll geführt habe. Zu der Wahl des Stadt-
kämmerers sei es überhaupt nicht gekommen, weil die Stadtverordneten 
einen ihrer Kollegen, den pensionierten Gendarmen Schoen, berufen hät-
ten, ohne einen weiteren Kandidaten zuzulassen. Besonders bedenklich sei, 
daß in die Stadtverordnetenversammlung Subjekte zweifelhaften Ur-
sprungs gelangt wären. Der Stadtverordnete Joseph Dobrowolski sei ein 
getaufter Jude und erst vor fünf Jahren aus Polen eingewandert. Er habe 
in einem Dorfe bei Lipno einen Juden „mutwillig erschossen", sei darauf-
hin arretiert worden, habe jedoch Gelegenheit gefunden, aus dem Gefäng-
nis zu entweichen und über die Grenze nach Preußen zu kommen. Nicht 
besser sah es nach Ansicht der Beschwerdeführer mit einem weiteren 
Stadtverordneten namens Stanislaus Sobierayski aus. Wie sie ausführten, 
hatte er zwei Söhne und einen Schwiegersohn, die alle zum preußischen 
Militär eingezogen, jedoch sämtlich desertiert waren und „sich in Polen 
nahe an der Grenze" aufhielten. Den Stadtverordneten Michael Zaborowski 
bezeichneten sie als einen doppelten Deserteur, der zweimal widerrecht-
lich die preußische Fahne verlassen habe und erst wieder aus Polen nach 
Górzno zurückgekehrt sei, „als er alt wurde und zum königlichen Dienst 
nicht mehr brauchbar war". In der Petition hieß es abschließend: „Wir 
alte Ackerbürger, die wir zuviel durch den Krieg gelitten und zuviel 
Lasten getragen und noch tragen", werden und können „uns durch die 
gewählten Stadtverordneten, die erst anfangen, in der Welt zu erscheinen, 
nicht unterdrücken u n d . . . Verordnungen vorschreiben lassen. Wir bitten 
Eine Höchstverordnete Regierung ganz untertänigst, . . . eine abermalige 
Stadtverordneten- und Stadtkämmerer-Wahl verfügen lassen zu wollen. 
Die Städte-Ordnung schreibt vor, nur unbescholtene Männer können zu 
Stadtverordneten gewählt werden, ferner daß nur solche Stadtverordnete 
gewählt werden können, die ein Einkommen von 150 Talern haben".80 

Dieser Antrag wurde jedoch von der Regierung mit der Begründung 
verworfen, die Wahlen seien bereits höheren Ortes bestätigt und damit 
unwiderruflich geworden. Eine Überprüfung der Verhandlungen habe ihre 
Korrektheit ergeben. Die Beschwerden der Petenten beruhten nur auf 
Mißverständnissen.81 Möglicherweise machte man es sich jedoch in Marien-
werder mit der Ablehnung dieses Gesuchs zu leicht. Zu schwerwiegend 
waren die erhobenen Anschuldigungen, als daß sie einfach aus der Luft 
gegriffen sein konnten. Sie werfen jedenfalls ein bezeichnendes Licht auf 
die desolaten Kommunalverhältnisse in dieser entlegenen Grenzstadt, die 
von Korruption und Vetternwirtschaft geprägt waren. 

In dieses Bild paßt die Tätigkeit der beiden Gorznoer Bürgermeister 
Trübensee und Stock, die wegen Vernachlässigung ihrer Dienstpflichten 

80) Rep. 181, Nr. 949, 14. 11. 1833. 
81) Rep. 181, Nr. 949, 6. 12. 1833. 
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von de r Regierun g ihre s Amte s enthobe n wurden. 8 2 Von besondere m In -
teress e ist h ie r de r Fal l de s Bürgermeis ter s Theophi l Stock , de r im fol-
gende n geschilder t werde n soll. 

De r au s Neuenbur g im Krei s Schwet z gebürt ig e Stoc k war a m 10. J u n i 

1853 von de r S tad tverordne tenversammlun g in Górzn o zu m Bürger -
meis te r gewähl t un d dre i Monat e späte r von de r Regierun g in seine m Am t 

bestät ig t worden . Berei t s im Novembe r de s folgende n Jah re s stell te n die 

Stad tverordne te n be i de r Regierun g de n Ant ra g auf di e Suspendierun g 

Stock s wegen völliger Dienstunfähigkeit . 8 3 Daraufhi n w u r d e im J u n i 1855 

de r Kreissekre tä r Hante l in S t rasbur g mi t de r Untersuchun g de r Stich -
hal t igkei t de r gegen de n Bürgermeis te r e rhobene n Vorwürfe beauftragt . 

Hante l stellt e fest, da ß Stoc k wiederhol t im Magis t ra tsbür o in unpassende r 

Gesellschaf t Brann twe i n ge t runke n ha t t e un d unfähi g gewesen war , „i n 

eine r dr ingende n Wegepolizei-Angelegenhei t sein e Dienstobliegenheit " zu 

erfüllen . Außerde m ha t t e e r sich währen d eine s Wahlgeschäft s in eine m 

öffentliche n Schankloka l de r a r t be t runken , da ß er dabe i die Wahlak te n 

verlore n ha t te . Wie Hante l wei te r erfuhr , w u r d e Stoc k in Górzn o als ein 

„durc h Trunksuch t in Le tharg i e versunkene s Ind iv iduum " bezeichnet . Be-
sonder s schwerwiegen d war , da ß de r Bürgermeis te r häufi g seine n Poste n 

verlassen hat te , ohn e für ein e geeignet e Ste l lver t re tun g zu sorgen . Außer -
de m wurd e ih m die widerrechtlich e Paßer te i lun g a n Personen , die „bis -
he r wede r in Górzn o gewohn t noc h sich dor t aufgehalte n ha t t en" , zu r 

Las t gelegt. So ha t t e e r eine m gewissen Vincen t Pastdzersk i ein e Legi-
t imat ionskar t e nac h Pole n ausgestell t un d ih n dar i n in unrichtige r Weise 

als Kaufman n bezeichnet . De m nich t in Górzn o ansässigen Schneide r Itzi g 

Schmu l war ein Ausgangspaß nac h H a m b u r g ausgehändig t worden , ob -
woh l Stoc k daz u nich t legit imier t war. 8 4 Di e Nachprüfun g des Kreissekre -
tär s ergab ferner , da ß de r Bürgermeis te r t rot z wiederhol te r Mahnunge n 

kein beglaubigte s Exempla r des Gorznoe r Haushal t s beim Landra t sam t in 

Strasbur g eingereicht , di e von de r Regierun g verfügte Wah l de s K ä m m e -
rer s unter lasse n un d de n Verkau f de r städtische n Brauere i nich t durch -
geführ t ha t te . Hinz u kam , da ß Stoc k be i zahlreiche n Bürger n in de r Kreid e 

stan d un d un te r andere m de m Schuhmache r Jarczyńsk i in Ku l m 4 Tale r 

un d 24 Silbergrosche n für di e Anfert igun g von Stiefeln schuldete. 8 5 Di e 

von diesem eingeleitet e P fändun g verlief inde s ergebnislos , weil es be i 

Stoc k nicht s m e h r zu hole n gab . 

Auf Grun d de r Recherche n Hante i s leitet e die Regierun g ein Disziplinar -
verfahre n gegen Stoc k ein , da s zunächs t zu seine r Suspendierun g un d im 

Novembe r 1855 zu seine r endgült ige n Ent lassun g au s de m Kommuna l -
diens t führte. 8 6 Obwoh l die Regierun g de n Beklagte n aufgeforder t hat te , 

82) Zu Trübense e vgl. Rep . 181, Nr . 1132; zu Stoc k Rep . 181, Nr . 1047 „Disci -
plinar-Untersuchun g wider den Bürgermeiste r Stoc k in Górzno" . 

83) Rep . 181, Nr . 1047, Refera t in der Disziplinaruntersuchungssach e gegen 
den Bürgermeiste r Stock , o. Datum . 

84) Rep . 181, Nr . 1047, 13. 6. 1855. 

85) Ebenda , Anlage zum Berich t Hantei s vom 13. 6. 1855. 
86) Rep . 181, Nr . 1047, 1. 12. 1855. 
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persönlich zur Verhandlung in Marienwerder zu erscheinen, da er ande-
renfalls keinen Rechtsanwalt hinzuziehen dürfe, war er dieser Verfügung 
nicht nachgekommen. Als Grund für sein Fernbleiben gab Stock „rheuma-
tische Hals- und Zahnschmerzen" an, „die mich zwar nicht ans Bett fes-
seln, aber jedenfalls das Reisen erschweren".87 Es ist verständlich, daß 
man in Marienwerder diese Argumentation lediglich als Ausflucht be-
trachtete. In dieser Situation konnte auch die an den Regierungspräsiden-
ten gerichtete demütige Bitte Stocks — „wolle Gott Euer Hochgeboren 
eine freundliche Stunde schenken, in der Sie meinen Fehler weniger groß 
und strafbar finden möchte" — nicht mehr helfen.88 

Schon während des laufenden Disziplinarverfahrens gegen Stock hatten 
die Gorznoer Stadtverordneten den Polizeisekretär Helmdach aus Stras-
burg zum kommissarischen Bürgermeister gewählt und hierfür die Be-
stätigung der Regierung erbeten. In ihrem Gesuch gaben sie der Hoff-
nung Ausdruck, künftig von den „qualvollen Streitigkeiten" entbunden zu 
sein. Es sei nötig, daß der Stadt „der Friede gegeben werde".89 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Einführung und Prakti-
zierung der Städteordnung in den hier betrachteten drei Städten des Krei-
ses Strasburg von großen Schwierigkeiten begleitet waren. Hier zeigt sich 
wieder einmal, wie schwer es war, Gesetze und Verordnungen in die 
Wirklichkeit umzusetzen. Besonders in einem entlegenen Grenzkreis wie 
Strasburg mit einer überwiegend polnischsprachigen Bevölkerung, wo die 
kommunalen Verhältnisse ohnehin im argen lagen, war die preußische 
Verwaltung vor große Probleme gestellt. Sie konnte sich hier, wo Kor-
ruption und Unwissenheit an der Tagesordnung waren, bei ihren Reform-
bemühungen zumindest in den Städten kaum auf geeignete Persönlichkeiten 
stützen. Große Teile der städtischen Bevölkerung und auch der stimm-
fähigen Bürgerschaft standen allen derartigen Versuchen wenn nicht ab-
lehnend, so doch wenigstens teilnahmslos gegenüber. Häufig gelangten in 
die städtischen Körperschaften Personen, die sich nicht des untadligen 
Rufs, den die Städteordnung forderte, erfreuten. So ist in den Akten 
immer wieder von Bürgermeistern die Rede, die wegen Vernachlässigung 
ihres Dienstes oder ihres Hanges zur Trunksucht aus dem Amt entfernt 
werden mußten. Vor allem in Anbetracht der schlechten wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Kreises war es schwer, fähige Männer zu bekommen, die 
die verfahrenen Kommunalgeschäfte in Ordnung bringen konnten. Hinzu 
kam hier die Lage an der Grenze zu Kongreßpolen, die den Schmuggel 
förderte und sich insbesondere zur Zeit des Novemberaufstands von 
1830/31 und des Januaraufstands von 1863/64 nachteilig auf die Stras-
burger Gegend auswirkte. Insofern kann das Kommunalwesen im Kreis 
Strasburg nicht als typisch für Preußen gelten. 

Am Beispiel des Kreises Strasburg wird deutlich, in welchem Maße das 
dortige Kommunalwesen von den verschiedensten Faktoren bestimmt war. 
87) Rep. 181, Nr. 1047, 7. 11. 1855. 
88) Ebenda. 
89) Rep. 181, Nr. 1047, 13. 8. 1855. 
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A n h a n g 

Liste der stimmfähigen Strasburger Bürger vom Jahre 1832 90 

Namen der Bürger 

Ferdinand Puschmann 
Johann Ettermann 
Joseph Bischoff 
Johann Burza 
Friedrich Lunitz 
Louis Hesse 
Joseph Guminski 
Anton Piewkiewicz 
Friedrich Berger 
Gottlieb Riehl 
Carl Eggert 
Ludwig Bredull 
Carl Willich 
Jacob Hoffmann 
Andreas Angermann 
Johann Richert 
Carl Rolle 
Franz Jesser 
Friedrich Dopatka 
Carl Sommer 
Lorenz Dombrowski 
Lorenz Dombrowski 
Carl Untermann 
Michael Bergau 
Michael Stemplewski 
Friedrich Schroeter 
Carl Tarlo 

Valentin Ostrowski 
Christian Flindt 
Martin Taffel 
Carl Wieser 
Gottfried Grzegorzewski 
Friedrich Joseph 
Carl Kalau 
Jacob Fenski 
Carl Michalowski 
Johann Rathke 
Valentin Gutowski 
Johann Neumann 
Christian Baumgart 
Andreas Iglinski 
Jacob Krajewski 

Beruf 

U h r m a c h e r 
U h r m a c h e r 
Mül ler 
Tuchmacher 
K a u f m a n n 
Buchb inder 
Schneider 
Grundbes i t ze r 
Bäcker 
M a u r e r 
Schenker 
Apo theke r 
Assessor 
K a u f m a n n 
Fleischer 
R iemer 
Drechsler 
Seiler 
K a u f m a n n 
Bäcker 
Schneider 
Fleischer 
Küs t e r 
Bäcker 
Bäcker 
Schuhmacher 
pens ion ie r te r 
Ri t tmeis te r 
Schlosser 
Bäcker 
Schuhmacher 
Gerbe r 
Kanzl is t 
Kre i s sek re t ä r 
Jus t i zd i r ek to r 
Grundbes i t ze r 
L a n d b a u m e i s t e r 
Töpfer 
Archivar ius 
M a u r e r 
Schuhmacher 
K ä t n e r 
Schmied 

Einschätzung zur 
Kommunalsteuer 

300 Ta le r 
300 
250 
150 
350 
150 
150 
200 
550 
500 
350 
650 
800 
900 
200 
350 
203 
150 

1200 
150 
200 
150 
150 
330 
350 
150 
300 

150 
150 
250 
700 
200 
400 

1000 
300 
700 
200 
400 
200 
200 
200 
350 

90) Rep. 181, Nr. 1100, Bürgerliste der Stadt Strasburg vom 1. 6. 1832. 
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Namen der Bürger Beruf Einschätzung zur 
Kommunalsteuer 

Casimir Gonsiorowski 
Andreas Rox 
Valentin Lemke 
Martin Zieks 
Michael Nadrowski 
Jacob Schmaltz 
Christian Meltzer 
Johann Kolinski 
Jacob Müller 
August Angermann 
Martin Glottcher 
Carl Kernski 
Johann Lentz 
Johann Walther 
Johann Quapp 
Jacob Prawdzicki 
Christoph Seligmann 
August Grodzicki 
Carl Ehme 
Samuel Foerster 
Andreas Topsch 
Ludwig Mundelius 
Albrecht Ulkowski 
Carl Mundt 
Daniel Meyer 
Christian Sameit 
Gottlieb Goetz 
Christian Walter 
Andreas Augustin 
Michael Dargel 
Samuel Franz 
Jacob Raykiewicz 
Simon Guminski 
Friedrich Mater 
Joseph Ciolkowski 
Ferdinand Rodewald 
Johann Wentzel 
Carl Doebel 
Ludwig Borns 
Peter Giese 
Franz Kuneyna 
Valentin Roscziszewski 
Andreas Ziólkowski 
Samuel Hanke 
Johann Helwig 
Simon Rutkowski 
Stanislaus Bachorski 
Carl Thude 

Kätner 
Kätner 
Schlosser 
Schneider 
Riemer 
Schuhmacher 
Seiler 
Schenker 
Kürschner 
Fleischer 
Kürschner 
Kaufmann 
Kaufmann 
Kaufmann 
Bäcker 
Kaufmann 
Schuhmacher 
Tischler 
Radmacher 
Weber 
Handschuhmacher 
Assessor 
Gerber 
Schornsteinfeger 
Weißgerber 
Sattler 
Seiler 
Gerber 
Gerber 
Gerber 
Tabakspinner 
Müller 
Schneider 
Krugbesitzer 
Glashändler 
Büchsenschmied 
Färber 
Schenker 
Radmacher 
Maurer 
Schuhmacher 
Schuhmacher 
Schuhmacher 
Schmied 
Mehlhändler 
Schuhmacher 
Schuhmacher 
Tischler 

ISO 
158 
200 
250 
300 
400 
503 
150 
350 
150 
150 
500 
400 
400 
350 
BOG 
200 
300 
250 
150 
150 
500 
150 
150 
250 
200 
150 
930 
430 
300 
150 
350 
150 
400 
250 
150 
500 
200 
150 
450 
250 
200 
150 
200 
200 
200 
200 
250 
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Namen der Bürger Beruf Einschätzung zur 
Kommunalsteuer 

Gottfried Goerke 
Joseph Kronki 
Ludwig Wichert 
Jacob Thiel 
David Tausch 
Benjamin Wittpahl 
Wilhelm Wittkowski 
Carl Lubrecht 
Philips 
Joseph Grodzicki 
Johann Neumann 
Daniel Tausch 
Johann Breyer 
Daniel Woynowski 
Benjamin Moeffert 
Friedrich Kuehn 
August Liedtke 
Carl Boehme 
Carl Stache 
David Arndt 
Carl Hewelke 
Benjamin Baader 
Johann Posseidt 
Carl Dogge 
Wilhelm Herr 
Friedrich Nichterlein 

Tuchmacher 
Töpfer 
Tischler 
Schlosser 
Böttcher 
Nagelschmied 
Schmied 
Tuchmacher 
Schuhmacher 
Tischler 
Schuhmacher 
Böttcher 
Schuhmacher 
Schneider 
Knopfmacher 
Bäcker 
Schmied 
Kaufmann 
Kaufmann 
Kaufmann 
Grundbesitzer 
Kaufmann 
Hutmacher 
Kürschner 
Apotheker 
Glaser 

150 
250 
200 
150 
250 
250 
200 
250 
250 
250 
350 
300 
200 
200 
350 
300 
330 
500 
200 
400 
350 
350 
400 
150 
500 
153 


